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LAG Mehrgenerationenhäuser  
Baden-Württemberg e.V. 
Informations- und Beratungszentrum  
Rheinstr. 219 
76532 Baden-Baden 

  

 

 
Antrag zur Aufnahme in das  

Programm Teil 1 “Förderung Mehrgenerationenhäuser“ 
 

Datum der Antragstellung:  

Dem Antrag sind folgende Unterlagen verpflichtend beizulegen: 

☐  Anlage 1: Kosten- und Finanzierungsplan: Aufschlüsselung 
☐  Anlage 2: Nachweis über den Beschluss des Gemeinderats oder zuständigen Ausschussgremiums 
☐  Anlage 3: Erklärungen zu Finanzierung und Projektstart 
 
 

Bitte für internen Vermerk freihalten: 

Antragsnummer:  
Poststempel:  
Eingegangen am:  

 

 
Informationen 
Während des gesamten Antragsverfahren können Sie sich für ergänzende Informationen gerne an das 
Informations- und Beratungszentrums der LAG MGH BW wenden: 

LAG Mehrgenerationenhäuser Baden-Württemberg e.V. // Informations- und Beratungszentrum // 
Rheinstr. 219 // 76532 Baden-Baden // 07221 – 9968014 // lag@mehrgenerationenhaus-bw.de 
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2 ANGABEN ZUR ANTRAGSTELLENDEN ORGANISATION 
 

Name/Organisation  
Rechtsform  
Anschrift  
PLZ, Ort  
Telefon  
E-Mail  
Homepage  
Ansprechpartner*in  
Name  
Funktion  
Telefon  
E-Mail  
Homepage  

 

3 ANGABEN ZUM PROJEKT 

3.1 KURZBESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
 

Projekttitel  
PLZ, Ort  
Einwohnerzahl1  
Landkreis  
Regierungsbezirk  
Projektzeitraum  

 

 

 

 

 

 

 
1 Bitte vermerken Sie die Einwohnerzahl bezogen auf die gesamte Stadt oder Gemeinde. 
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Bitte beschreiben Sie Ihr Projekt (auch für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit), die aktuelle 
Fragestellung und Ihr Ziel. (Max. 800 Zeichen) 
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3.2 AUSGANGSLAGE 
 
Bitte beschreiben Sie die Ausgangslage in dem Quartier/den Quartieren, in dem/denen Sie das 
Projekt durchführen möchten. Warum haben Sie diesen Sozialraum für Ihr Mehrgenerationenhaus 
ausgesucht? Wo liegt der Handlungsbedarf? (Max. 3.500 Zeichen) 
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3.3 SCHWERPUNKT DES PROJEKTS 
 
Welchen Schwerpunkt hat das Projekt? (Max. 800 Zeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ZIELGRUPPE*N 
 
Welche Zielgruppe*n (Zusammensetzung und Größe) wird/werden mit dem Projekt angesprochen? 
(Max. 800 Zeichen)  
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3.5 PROJEKTBEITRAG, ANGEBOTE & MAßNAHMEN 
 
Inwiefern leistet das Projekt einen Beitrag (Max. 1.500 Zeichen) 

• zur Festigung von Generationenbeziehungen, 
• zur nachhaltigen Stärkung der Rahmenbedingungen für das Zusammenleben der 

Generationen, 
• zur nachhaltigen Stärkung der Kompetenzen zum außerfamiliären Dialog zwischen den 

Generationen. 

Mit welchen Angeboten und Maßnahmen wird dieser Beitrag gewährleistet? 
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3.6 NACHHALTIGKEIT 
 
Wie soll das Projekt über den Projektzeitraum hinaus weitergeführt werden? Wie sichern Sie die 
Finanzierung und Nachhaltigkeit Ihres Projekts über den Förderzeitraum hinaus? (Max. 800 Zeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 VERNETZUNG VOR ORT 
 
Wie wird eine Vernetzung mit anderen Initiativen und Organisationen in der Gemeinde, dem 
Stadtteil, der Nachbarschaft sichergestellt? (Sozialraumbezug) (Max. 800 Zeichen) 
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3.8 KOMMUNALE UNTERSTÜTZUNG 
 
Wie wird das geplante Projekt in der politischen Gemeinde vor Ort unterstützt? Welche Maßnahmen 
werden von kommunaler Seite unterstützt? (Max. 800 Zeichen) 
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3.9 BÜRGERBETEILIGUNG 
 
Wie werden die im Quartier/in den Quartieren lebenden Menschen in das Projekt eingebunden? 
Welche Maßnahmen der Bürgerbeteiligung kommen zum Einsatz? (Max. 2.500 Zeichen) 
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3.10 WEITERE FÖRDERMITTEL2 
 
Haben Sie sich bereits um andere Förderungen für dieses Projekt beworben? (Max. 800 Zeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Projekte, die bereits eine Landesförderung erhalten, sind nicht förderfähig. Es besteht die Verpflichtung, 

Förderungen, die im Bewerbungsverfahren und im Projektzeitraum für das Projekt gewährt werden, 
mitzuteilen. 
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3.11 KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN:  
ÜBERSICHT ÜBER DIE SICHERSTELLUNG DER FINANZIERUNG3 

 

Ausgaben (in €)  Finanzierung (in €)  
• Personalkosten   • Eigenmittel4  

 
• Sachkosten  • Sonstige Drittmittel  

 
  • Beantragter 

Zuschuss 
 
 

Summe  Summe5  
 

 

 

Dem Antrag ist eine ergänzende Aufschlüsselung dieser Kostenpositionen6 beizufügen. 

  

 
3 Einnahmen und Ausgaben sind später mittels vereinfachten Verwendungsnachweises, in dem die Ausgaben 

summarisch aufzuführen sind, nachzuweisen. Eine Vorlage einzelner Belege und Rechnungen ist nicht 
erforderlich, kann aber im Einzelfall angefordert werden. 

4 Dieser Punkt darf nicht leer sein. Die erforderliche Eigenbeteiligung in Höhe von 10% der Projektkosten kann 
beispielsweise auch in Form von Bereitstellung von Räumlichkeiten und/oder personellen Ressourcen 
erbracht werden, sofern diese als kassenwirksame Leistungen beziffert werden können. 

5 Mittelbedarf und Deckungsmittel müssen ausgeglichen sein, d.h. die Summe der Ausgaben muss der Summe 
der Finanzierungsmittel entsprechen. 

6 Aufschlüsselung der Personalausgaben (zum Beispiel Honorare, Stellenaufstockung etc.), Sachausgaben (zum 
Beispiel Reisekosten, Raummiete, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung in Form von Fachexpertisen, Moderation 
etc.), Beratungskosten zur kontinuierlichen Projektbegleitung, Drittmittel (zum Beispiel von Stiftungen) und 
Eigenmittel (in Höhe von mind. 10 %, ggf. auch in Form von Räumlichkeiten, Material, Personal etc.). 
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3.12 EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG UND MITWIRKUNG AN DER BEGLEITUNG DES 

PROGRAMMS „FÖRDERUNG VON MEHRGENERATIONENHÄUSERN“ 
 
 
Uns ist bekannt, dass die im Antrag erhobenen Daten für die Antragsbearbeitung benötigt werden. 

Wir willigen in die Verarbeitung, insbesondere das Speichern, Nutzen und Übermitteln der 
erhobenen Daten zum Zwecke der Bewilligung und Verwaltung der Zuwendung ein. Hierzu zählt auch 
die Übermittlung der Daten an die im Auswahl- und Bewilligungsverfahren beteiligten Stellen. 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die geforderten Daten vollständig sind und in deren 
Verarbeitung eingewilligt wurde. 

Wir stimmen der Teilnahme und Mitwirkung an der Begleitung des Programms „Förderung von 
Mehrgenerationenhäusern“ zu und erklären uns bereit, an den qualifizierenden Fach- und 
Vernetzungsveranstaltungen der LAG Mehrgenerationenhäuser Baden-Württemberg teilzunehmen. 
Einer Veröffentlichung von Fotos zur Dokumentation dieses Förderprogramms stimmen wir ebenfalls 
zu. 

Wir versichern, dass die Angaben in diesem Antrag richtig und vollständig sind, und dass wir jede 
Veränderung der für die Gewährung der Unterstützung maßgebenden Verhältnisse unverzüglich der 
LAG Mehrgenerationenhäuser Baden-Württemberg mitteilen werden. 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum       

 
______________________________________________ 
Unterschrift der vertretungsberechtigten Person 

 

 

Name und Funktion der vertretungsberechtigten Person    Stempel 
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4 ANLAGEN 

4.1 KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN:  
AUFSCHLÜSSELUNG DER KOSTENPOSITIONEN 

 

Fügen Sie Ihrem Antrag eine detaillierte Auflistung der Kosten bei (Bsp.): 

 

Ausgaben Finanzierung

Personalkosten 0,00 € Eigenmittel (min. 10%) 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

Sachkosten 0,00 € Sonstige Drittmittel 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

… 0,00 € … 0,00 €

Beantragte Förderung 0,00 €

Summe 0,00 € Summe 0,00 €
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4.2 NACHWEIS ÜBER DEN BESCHLUSS DES GEMEINDERATS ODER ZUSTÄNDIGEN 

AUSSCHUSSGREMIUMS  
 

Fördervoraussetzung ist ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss sowie eine Absichtserklärung 
der Kommune, das neue Mehrgenerationenhaus in seine Sozialraumplanung einzubeziehen.7  

 

Der Beschluss des Gemeinderats bzw. des zuständigen Ausschussgremiums 

☐  ist diesem Antrag bereits beigefügt. 

☐  wird bis spätestens 30.11.19 (Eingangsdatum) nachgereicht. 

 

  

Ort, Datum       

 
______________________________________________ 
Unterschrift der vertretungsberechtigten Person 

 

 

Name und Funktion der vertretungsberechtigten Person    Stempel 

 

  

 
7 Der Beschluss kann ggf. bis spätestens 30.11.19 nachgereicht werden. Wurde für das vorliegende Projekt 

bereits ein Beschluss eines entsprechenden Gremiums erwirkt, kann dieser dem Antrag beigefügt werden. Da 
sich dieser Beleg auf das aktuelle Projekt beziehen soll, darf dieser Beschluss nicht älter als zwei Jahre sein. 
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4.3 ERKLÄRUNGEN ZU FINANZIERUNG UND PROJEKTSTART 
 

4.3.1 Erklärung über die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
 

Hiermit wird erklärt, dass die antragstellende Organisation 

 

nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

 

4.3.2 Erklärung über Zuwendungen zum Projekt 
 

Hiermit wird erklärt, dass für das Projekt „Förderung von Mehrgenerationenhäusern“ keine 
Zuwendung von einer anderen Stelle des Landes oder von anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts beantragt oder bewilligt worden ist. 

 

4.3.3 Erklärung über Start des Projekts 
 

Hiermit wird erklärt, dass mit dem Projekt „Förderung von Mehrgenerationenhäusern“ zum 
Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurde. 

 

 

  

Ort, Datum       

 
______________________________________________ 
Unterschrift der vertretungsberechtigten Person 

 

 

Name und Funktion der vertretungsberechtigten Person    Stempel 
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	Absender: DRK Kreisverband Schwäb. Gmünd e. V.Herr Steffen AltWeißensteiner Straße 4073525 Schwäbisch Gmünd
	Anlage 1 Kostenund Finanzierungsplan Aufschlüsselung: On
	Anlage 2 Nachweis über den Beschluss des Gemeinderats oder zuständigen Ausschussgremiums: On
	Anlage 3 Erklärungen zu Finanzierung und Projektstart: On
	NameOrganisation: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Schwäbisch Gmünd e. V.
	Rechtsform: e.V.
	Anschrift: Weißensteiner Straße 40
	PLZ Ort: 73525 Schwäbisch Gmünd
	Telefon: 07171 3506-0 
	EMail: info@drk-gd.de
	Homepage: www.drk-gd.de
	Ansprechpartnerin: Herr
	Name: Steffen Alt
	Funktion: Kreisgeschäftsführer
	Telefon_2: 07171 3506-20
	EMail_2: Steffen.Alt@drk-gd.de
	Homepage_2: www.drk-gd.de
	Projekttitel: Der "Bürgertreff Straßdorf" zieht in die neue Dorfmitte und wird zum Mehrgenerationenhaus.
	PLZ Ort_2: 73529 Schwäbisch Gmünd, Ortsteil Straßdorf
	Einwohnerzahl1: Schwäbisch Gmünd: 61.160 (31.03.2019), Ortsteil Straßdorf: 3.909 (01.10.2019)
	Landkreis: Ostalbkreis
	Regierungsbezirk: Stuttgart
	Projektzeitraum: 01.03.2020 - 31.08.2021
	ist diesem Antrag bereits beigefügt: Off
	wird bis spätestens 301119 Eingangsdatum nachgereicht: On
	Datum Antragstellung: 30.10.2019
	Projektbeschreibung: In Straßdorf, Teilort von Schwäbisch Gmünd, wird vom DRK Quartiersarbeit betrieben mit dem Fokus, das Lebensumfeld der Älteren schrittweise bedarfsgerecht zu gestalten. 2017 eröffnete eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Hier treffen sich Dorfbewohner zwanglos, diverse Organisationen halten Veranstaltungen ab und die Quartiersmanagerin ist als Ansprechperson vor Ort. Der Bürgertreff ist wichtig für den Ort, jedoch sind die Räume längerfristig ungeeignet: sanierungsbedürftig, nicht barrierefrei und es gibt kein separates Büro. 2020 läuft zudem der Mietvertrag endgültig aus. Ziel ist es, den Bürgertreff an einen anderen Standort umzuziehen und zum MGH weiterzuentwickeln. Im Ortskern entsteht derzeit ein Senioren- und Dienstleistungszentrum, welches hierfür ideale Voraussetzungen bietet.
	Ausgangslage: Genau wie viele andere Kommunen in Deutschland ist Schwäbisch Gmünd mit seinen Ortsteilen vom demografischen Wandel mit all seinen Begleiterscheinungen und Entwicklungen betroffen. Auch hier wird der Anteil älterer Mitbürger (>65 Jahre) in den nächsten Jahren und Jahrzehnten – auch durch die teilweise Lage der Ortsteile im ländlichen Raum – anwachsen. Um den spezifischen und sich verändernden Bedarfslagen der älteren Mitbürger bestmöglich entsprechen zu können, müssen auch in Schwäbisch Gmünd und den Ortsteilen die dafür notwendigen Rahmenbedingungen nachhaltig weiterentwickelt und anschließend konsolidiert werden.Der Anteil der über 65-jährigen Bürger in der Gesamtstadt lag nach Angaben der Stadtverwaltung Ende 2014 bereits bei 21% und soll sich prognostisch bis 2033 auf 28% erhöhen. Besonders auffällig ist die Zunahme des Anteils älterer Bürger an der Gesamtbevölkerung nach einer Vorausberechnung im Ortsteil Straßdorf mit erwarteten 32% für das Jahr 2033. Dies ist ein zentraler Grund, warum dieser Ortsteil mit 3.909 Einwohnern (Okt. 2019) seit September 2016 professionelle Unterstützung durch eine Quartiersmanagerin erfährt. Ein weiterer wichtiger Grund im Sozialraum aktiv tätig zu werden waren die Pläne, dass in absehbarer Zukunft die Dorfmitte komplett umgestaltetet werden würde. Es zeichnete sich ab, dass im Dorfkern ein Senioren- und Dienstleistungszentrum erbaut und ein zentraler Dorfplatz entstehen sollte. Gerade in einer Zeit, in der viele Auf- und Umbrüche in einem Ort geschehen, ist es wichtig, dass eine hauptamtliche Person diesen Prozess als zentrale Ansprechperson mit begleitet in allen denkbaren Belangen der Koordination und Kommunikation, Versorgung, Information, geeigneter Anpassung der Infrastruktur, Optimierung aller Angebote, in Problemlösungsstrategien sowie als Vertrauensperson. Die Bebauung der Dorfmitte bietet die Chance, die bisherige Arbeit im Quartier weiterzuführen an einem neuen, zentraleren Standort. Der Umzug des Bürgertreffs ins neue Senioren- und Dienstleistungszentrum und die gleichzeitige Weiterentwicklung zum MGH eröffnet neue Möglichkeiten des Miteinanders im Ort. Mit vereinten Kräften soll Straßdorf generationengerecht weiter entwickelt und gestaltet werden. Ziel ist es, den Ort für alle Generationen noch lebenswerter zu machen.Vor Aufnahme der Quartiersarbeit wurden eine Bürger- und Expertenbefragung sowie eine Begehung zur Barrierefreiheit durchgeführt. Auch im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Quartiersarbeit wurden in verschiedenen Gruppen die Anliegen und Bedarfe der Bürger zu Themen wie Mobilität, Dienstleistungen und Angebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf oder bürgerschaftliches Engagement erarbeitet. Immer wieder und mehrfach wurden Aktionen vorgeschlagen zur Stärkung des Zusammenhalts von Senioren bzw. Generationen sowie die Bildung eines allgemeinen Treffpunktes- einen Ort der Begegnung gänzlich unabhängig von Religions- und Vereinszugehörigkeit. Dieser solle regelmäßigen Kontakt zu anderen, ob jung oder alt, fördern, zwanglos und frei sein, das Wir-Gefühl in Straßdorf stärken. Dies ist das zentrale Ziel, das mit dem MGH verfolgt wird. Durch die räumliche Nähe des MGH zum angrenzenden Senioren- und Dienstleistungszentrum und zum neuen Dorfplatz erhofft man sich eine starke Vernetzung mit den Akteuren vor Ort. Gemeinsam mit Ortschaft, Stadt, Bürgerschaft, versorgenden Institutionen und Dienstleistern soll eine lokale Verantwortungsgemeinschaft in Straßdorf zu entstehen.
	Projektschwerpunkte: Das MGH richtet sich an alle Straßdorfer, ob jung oder alt, sowie Interessierte aus angrenzenden Orten. Im Bürgertreff finden Menschen je nach persönlichem Interesse ganz niederschwellig Anschluss und diverse Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Auch bekommen sie professionelle Unterstützung in allen Lebenslagen durch persönliche Beratung. Ehrenamtliche bringen weitere soziale Angebote und Dienstleistungen mit ein. Der Schwerpunkt liegt bei Älteren und Menschen mit wie auch immer geartetem Unterstützungsbedarf. Da der Bürgertreff einigen Senioren auch die Familie ersetzt, sollen intergenerative Angebote Kontakte zwischen Jung und Alt ermöglichen. Durch Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten steigen Verständnis und Wertschätzung füreinander und sozialer Isolation wird vorgebeugt.
	Zielgruppe: Das MGH soll unabhängig von ethnischer Herkunft, kultureller Prägung oder weltanschaulicher Überzeugung allen Einwohnern und Interessierten aus angrenzenden Orten offen stehen. Vor allem sollen auch mobilitätseingeschränkte Menschen umfassenden Zugang und uneingeschränkte Nutzungschancen aller öffentlichen Bereiche im Haus haben. Sie können zukünftig an Sitzungen des Ortschaftsrates teilnehmen, da diese im Haus stattfinden sollen. Auch angesprochen werden sollen Bewohner, Besucher und Mitarbeiter des Pflegeheims, Kunden und Angestellte des Dienstleistungszentrums ebenso wie Personen, für die vielfältige Angebote in der Begegnungsstätte stattfinden. Hierzu gehören z.B. gemeinsamer Mittagstisch, Kreativzirkel, Sportstunden, Jung-&-Alt-Projekte sowie Kursangebote für junge Familien.
	Projektbeitrag: Das Miteinander der Generationen ist wichtiges Thema im Ort und ein Schwerpunkt in der Quartiersarbeit. Da der Bürgertreff im MGH einigen Senioren auch die Familie ersetzt, sollen intergenerative Angebote Kontakte zwischen Jung und Alt ermöglichen. Im beiderseitigen Austausch erfährt man von den Themen, Möglichkeiten und Lebenswelten der jeweils anderen Generation. Durch Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten zwischen Jung und Alt steigen Verständnis und Wertschätzung füreinander. Durch generationsübergreifende Angebote werden soziale Kontakte gefördert, die sich gegenseitig unterstützen und bereichern und so sozialer Isolation vorbeugen. So werden im Bürgertreff regelmäßig Veranstaltungen angeboten, vor allem in den Schulferien. Hierzu gehören z.B. Opa-Oma-Enkel-Ausflüge, Kinder bekochen Senioren und das jährlich stattfindende Generationencafé in Kooperation mit dem Jugendraum. Auch gibt es immer wieder gemeinsame Sing- und Spielnachmittage mit den Kindergärten oder z.B. Erstkommunionkindern. Es ist angedacht, dass zukünftig zusammen mit den beiden weiterführenden Schulen im Nachbarort Waldstetten eine PC- und Handy-Sprechstunde im MGH angeboten wird: Schüler erklären Erwachsenen das Handy und helfen bei Problemen. Die Schüler sollen im Rahmen ihres Lehrplans ein Praktikum zum Thema „Soziales Engagement“ machen. Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten im MGH und im angrenzenden Pflegeheim sind denkbar und werden gemeinsam mit allen Beteiligten individuell passend ausgesucht.
	Nachhaltigkeit: Alle Kooperationspartner sind sich einig, dass im Ort eine Begegnungsstätte samt zugehöriger Quartiersarbeit sinnvoll und richtig ist. Dies bekräftigt auch die offizielle Kooperationsvereinbarung zwischen DRK und Stadt. Bis zum Auslaufen der DHW-Fördermittel (August 2021) besteht diese fort und die Eigenmittel sowie der städtische Sachkostenzuschuss bleiben erhalten. Für die Zeit nach Projektende wurde ein Konzeptionsentwurf samt Finanzierungsvorschlag erarbeitet, wie sich DRK und Stadt die Personal- und Sachkosten des MGH teilen könnten. Die Verhandlungen darüber stehen noch aus. Weiter soll ein Freundeskreis gegründet werden zur finanziellen, ideellen als auch personellen Unterstützung. Neben der hauptamtlichen Leitung sollen noch weitere Ehrenamtlichen zur Mitarbeit gewonnen werden.
	Vernetzung vor Ort: Da das MGH eine Einrichtung für das gesamte Dorf ist, von dem möglichst viele profitieren sollen, ist auch das Engagement von weiteren Personen und Gruppierungen außerhalb des DRK wichtig für die Sicherstellung von Angeboten. Bisherige Ehrenamtliche werden auch am neuen Standort ihren Dienst verrichten, aktive Kooperationen mit z.B. Kindergärten, Schule oder Musikverein, sollen weitergeführt werden. Es soll auch ein Freundeskreis gegründet werden, der das MGH unterstützt. Ziel ist es, neue Ehrenamtliche aus der Gesamtbevölkerung als auch über örtliche Vereine zu gewinnen zusammen mit den Nutzern in eine organisierte Zusammenarbeit einzubinden. Insbesondere sind als verlässliche Partner der Förderverein Straßdorf mit den Abteilungen Jugend, Senioren und Generationenbüro gefragt.
	Kommunale Unterstützung: Die Quartiersarbeit mit der Begegnungsstätte wird seit Beginn von Ortschaft und Stadtverwaltung mitgetragen. Z.B. hat die Ortschaftsverwaltung dabei geholfen, eine Bürgerbefragung zur Ermittlung der Handlungsbedarfe im Ort durchzuführen. Es gibt regelmäßigen Austausch mit Ortsvorsteher, Fachbeamtin, Amtsleiter und Quartiersmanagerin zur gemeinsamen Abstimmung. Wichtige Meilensteine werden im Ortschaftsrat zur Beschlussfassung vorgelegt. So wurde 2018 beschlossen, dass sich die Stadt an der Begegnungsstätte beteiligen soll. Ferner, um den Betrieb der Begegnungsstätte langfristig zu gewährleisten, soll das Quartiersmanagement auch über den geförderten Zeitraum hinaus unterstützt werden. 2019 wurde die enge Zusammenarbeit zwischen DRK und Stadt durch eine Kooperationsvereinbarung bekräftigt.
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	Weitere Fördermittel: Deutsches Hilfswerk (DHW)Der Betrieb der Begegnungsstätte im MGH soll von der jetzigen Quartiersmanagerin im Ort sichergestellt werden. Hierfür sollen 50% ihres  Stellenanteils für die Aufgaben im MGH aufgewendet werden. Die Stelle wird vom DHW mit ca. 75% gefördert. Förderbetrag: p.a. EUR 22.500. Weiterhin hat das DHW die Kostenübernahme für Tische und Stühle in der neuen Begegnungsstätte zugesichert. Förderbetrag: einmalig ca. EUR 18.800. Stadtverwaltung Schwäbisch GmündFür die Quartiersarbeit im Ort erhält das DRK einen jährlichen Sachkostenzuschuss, der in die Finanzierung von Angeboten im MGH mit einfließen soll. Förderbetrag: p.a. EUR 2.500.
	Sachkosten: 64.467,00
	Personalkosten: 26.980,00
	Eigenmittel: 11.250,00
	Drittmittel: 56.300,54
	Summe Finanzierung: 91.447,00
	Beantr: 
	 Förderzuschuss: 23.896,46

	Summe Ausgaben: 91.447,00
	Ort, Datum: Schwäb. Gmünd, 30.10.19
	Name und Funktion: Steffen Alt, Kreisgeschäftsführer
	Antragstellende Organisation: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Schwäbisch Gmünd e.V.


